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W E I H N A C H T E N   2 0 2 5 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Das bevorstehende Weihnachtsfest bietet Gelegenheit, innezuhalten und auf 
das vergangene Jahr zurückzublicken. Dies nehmen wir zum Anlass, allen Bür-
gerinnen und Bürgern unseren herzlichen Dank für das entgegengebrachte Ver-
trauen sowie für das Verständnis und die konstruktive Mitwirkung im zurück-
liegenden Jahr auszusprechen. 

Auch im Namen des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung wünschen wir 
Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest, er-
holsame Tage im Kreis Ihrer Angehörigen. 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes, gesundes neues Jahr. 

 

Ihr       Timo Schulze – Bürgermeister 



 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 

 
 

 

 

  Gemeinde Unterwachingen               17. Dezember 2025 

  Alb–Donau–Kreis 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Entwurfsbeschluss 

– Beteiligung der Öffentlichkeit – 
 

1. Bebauungsplanentwurf  

„Emerkinger Straße – Erweiterung“ 
 

2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplanentwurf 

„Emerkinger Straße – Erweiterung“ 
 

Gemeinde Unterwachingen 
 

 

 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterwachingen hat am 17. Dezember 2025 in öffentlicher Sitzung 

den Entwurf des Bebauungsplans „Emerkinger Straße – Erweiterung“, Gemeinde Unterwachingen 

und den Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Emerkinger Straße – Erweite-

rung“, Gemeinde Unterwachingen gebilligt und beschlossen diese Entwürfe nach § 3 Abs. 2 Bauge-

setzbuch und nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch i. V. m. § 74 Landesbauordnung Baden–Württemberg 

zu veröffentlichen. 
 

 

Ziel und Zweck der Planung 
Im Jahr 2015 wurde der Bebauungsplan „Emerkinger Straße“ am östlichen Siedlungsrand von Unter-

wachingen aufgestellt.  
 

Hierdurch wurde die planungsrechtliche Grundlage zur Erstellung einer neuen Betriebshalle für die 

am Standort ansässige Firma Marmix GmbH geschaffen. Die Firma wurde 2015 aus der vorherigen 

Firma AGRI–TEC Aßfalg gegründet und expandiert seitdem stetig. 
 

Durch den Bau von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen wie Futtermischwägen aber auch den in-

dividuellen Umbau von landwirtschaftlichen Fahrzeugen expandiert die Firma seit fast 60 Jahren ste-

tig.  
 

Da die bereits vor 10 Jahren erstellte Betriebshalle für die aktuelle Betriebsgröße nicht ausreichend 

ist, wird dringend ein Anbau einer weiteren Betriebshalle nördlich an den Bestand und weitere Lager-

flächen notwendig. 

Um die planungsrechtliche Grundlage hierzu zu schaffen, wird der Bebauungsplan „Emerkinger 

Straße–Erweiterung“ aufgestellt. 
 

Das Plangebiet befindet sich im östlichen Siedlungsbereich, im Wesentlichen nördlich der Emerkin-

ger Straße am Ortsausgang in Richtung Emerkingen und beträgt in dieser Abgrenzung ca. 0,81 ha. 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst das Flurstück Nr. 195/1 und Teile der Flurstücke Nr. 201 und 

200/2. 
 

 

 

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 



 
 

Für den Eingriff durch den Bebauungsplan werden Ersatzmaßnahmen zugeordnet. Diese werden wie 

in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 
 

Ersatzmaßnahme 1: Oberbodenauftrag,  

Teilfläche des Flst. 120, Gemarkung Unterwachingen. 
 

Ersatzmaßnahme 2: Maßnahme zur Förderung der Feldlerche (CEF) 

Teilfläche des Flurstücks 169, Gemarkung Unterwachingen. 

 
 

Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanentwurf die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil 

(Teil B 1.), für den Entwurf der Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil 

A) und der Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 17.12.2025. 



Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und 

sich zu der Planung zu äußern. 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften werden mit Begrün-

dung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 

Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen  
 

von Montag, dem 22. Dezember 2025 bis Freitag, dem 23. Januar 2026, 
 

auf der Internetseite der Gemeinde unter der Internet–Adresse www.unterwachingen.de veröffentlicht 

und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem Link 

https://www.uvp–verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht.  
 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Bebauungsplans an folgender öf-

fentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 

- Rathaus Gemeinde Unterwachingen, Kirchstraße 2, 89597 Unterwachingen und  

- Öffnungszeiten: 

Donnerstags nachmittags von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

und nach telefonischer Vereinbarung 

- Gemeindehaus Unterwachingen, Am Pfarrgarten 1, 89597 Unterwachingen 

Hier hängen die Planunterlagen öffentlich im Eingangsbereich aus. 

 

Umweltbezogene Informationen 
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und werden einschließ-

lich Begründung des Bebauungsplans samt Umweltbericht veröffentlicht. 
 

a.) Umweltbericht mit Bestandsplan und Grünordnungsplan vom 17.12.2025 
Nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen vorrangig zu vermeiden und nicht vermeid-

bare, erhebliche Beeinträchtigungen durch Ausgleichs– oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Mit 

der Ausweisung von Bauflächen sind Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit ihren Schutzgü-

tern Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Grund– und Oberflächenwasser, 

Luft und Klima, Mensch und Gesundheit, Erholung und Landschaftsbild sowie Kultur– und Sachgü-

ter in unterschiedlichen Ausprägungen verbunden. Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen sind in 

der Abwägung zu berücksichtigen. 
 

Durch die geplante Bebauung kommt es zu einer Veränderung der Umweltsituation. Die Auswirkun-

gen auf die betroffenen Schutzgüter sowie die vorgesehenen Maßnahmen lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen: 
 

­ Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen 

Im vorliegenden Fall sind aufgrund der Neubebauung erhebliche Umweltauswirkungen für die 

Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere sowie das Landschaftsbild prognostiziert worden. Prog-

noseunsicherheiten bestehen diesbezüglich nicht, da allgemein anerkannt ist, dass im Zuge der 

Versiegelung die Bodenfunktionen erheblich beeinträchtigt werden. Eine Überwachung dieser 

Auswirkungen ist nicht erforderlich.   
 

­ Kompensationsmaßnahmen 

Folgende Minimierungsmaßnahmen bzw. folgende Ausgleichsmaßnahmen sind für die nachfol-

genden Schutzgüter vorgesehen, sofern voraussichtlich erhebliche Auswirkungen zu erwarten 

sind. 
 

­ Schutzgut Mensch  

Es ist von keiner Überschreitung der Grenz– Richt– und Orientierungswerte des Lärmschutzes 

innerhalb des Geltungsbereichs auszugehen.  

Da die geplante Erweiterungsfläche des Gewerbebetriebs weiter von der bestehenden Wohnbe-

bauung abrückt, sind keine zusätzlichen Belastungen der umliegenden Bebauung durch 

Lärmemissionen anzunehmen. 
 

­ Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften 

Die geplante Bebauung führt zu einem Verlust von Biotoptypen. Zur Vermeidung von Verbots-

tatbeständen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG sind zeitliche Begrenzungen der Baufeldfreimachung 

https://www.uvp-verbund.de/kartendienste


sowie Maßnahmen zum Vogelkollisionsschutz sowie zur Beschränkung der Beleuchtung vorge-

sehen. Zudem ist die Anlage eines Blühstreifens für die Feldlerche erforderlich. Die Kompensa-

tion der verbleibenden Beeinträchtigungen erfolgt durch Gehölzpflanzungen innerhalb des Gel-

tungsbereichs sowie durch die Anlage eines Blühstreifens. 
 

­ Schutzgut Boden  

Die Flächeninanspruchnahme führt zum Verlust von Bodenfunktionen. Es treten erhebliche Um-

weltauswirkungen ein. Diese werden durch den schonenden Umgang mit Böden gemindert. Eine 

Kompensation erfolgt durch Oberbodenauftrag sowie schutzgutübergreifend durch einen Blüh-

streifen. 
 

­ Schutzgut Grund– und Oberflächenwasser 

Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen wird in einen bestehenden Regenwasserka-

nal eingeleitet. Eine Erhöhung des Oberflächenabflusses ist daher nicht zu erwarten. Erhebliche 

Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser können hierdurch vermieden werden. 
 

­ Schutzgut Luft und Klima 

Es treten keine erheblichen Umweltauswirkungen ein bzw. es kommt zu keiner erheblichen Ver-

schlechterung der lokalen Klimaverhältnisse. 
 

­ Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 

Es ergeben sich aufgrund der neuen Baukörper visuelle Veränderungen. Durch Pflanzmaßnah-

men erfolgt eine Eingrünung des Gebiets. 
 

­ Schutzgut Kultur– und Sachgüter 

In Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege können archäologische Vorabuntersuchun-

gen oder eine archäologische Baubegleitung erforderlich werden. Sollten sich während der Bau-

arbeiten archäologische Funde oder Befunde ergeben, ist umgehend die zuständige Denkmal-

schutzbehörde zu benachrichtigen und es ist die Möglichkeit zur fachgerechten Fundbergung und 

Dokumentation einzuräumen. 
 

­ Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), b), c), d), e), f), i), j) und 1a BauGB: 

a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-

füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt;  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000–Gebiete im Sinne des Bundesnatur-

schutzgesetzes;  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt;  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter;  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern;  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Wärmever-

sorgung von Gebäuden, sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie; 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buch-

staben a bis d;  

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes–Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 

oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i 

 
b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen 
Potenzialabschätzung Artenschutz zum Bebauungsplan „Emerkinger Straße, Erweiterung“ vom 

21.01.2025 

­ Betroffene Themenkomplexe: 

Artenschutz, Vögel, Säugetiere, weitere Arten. 
 

­ Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB: 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt.  
 

Stellungnahmen des Landratsamt Alb–Donau–Kreis, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, vom 10.09.2025 

­ Betroffene Themenkomplexe:  



Landwirtschaft, Umwelt– und Arbeitsschutz, Forst, Naturschutz, Umweltprüfung, Eingriffs–Aus-

gleichs–Bilanzierung, Artenschutz, Immissionsschutz. 

­ Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c), 1a BauGB: 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Umweltbezogene Auswirkungen 

auf den Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt;  
 

Stellungnahmen des Regierungspräsidium Freiburg Abteilung 9, Landesamt für Geologie Rohstoffe 

und Bergbau, Albertstraße 5, 79104 Freiburg vom 01.09.2025 

­ Betroffene Themenkomplexe:  

 Geologische und bodenkundliche Grundlagen, Angewandte Geologie, Ingenieurgeologie, Hydro-

geologie, Geothermie, Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe) 

­ Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c),1a BauGB: 

 Auswirkungen auf Boden, Wasser, und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Vielfalt.  
 

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 23.01.2026, 

Stellungnahmen an timo.schulze@unterwachingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise 

elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift 

während der Öffnungszeiten bei der Gemeinde Unterwachingen (Anschrift siehe oben) vorgebracht 

oder schriftlich auf dem Postweg an die Gemeinde Unterwachingen (Anschrift siehe oben) gesendet 

werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten ange-

geben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 

der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 

Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten un-

ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur 

zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Inter-

netadresse der Gemeinde veröffentlicht und liegen mit den o. g. Unterlagen öffentlich aus. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grund-

lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 

 
Unterwachingen, den 17. Dezember 2025 

 
Timo Schulze 

Bürgermeister 

 
 

AMTLICHE MITTEILUNGEN DER GEMEINDE 
 

 
 

Sprechzeiten des Bürgermeisters  
 

 

In den nächsten beiden Wochen sind aufgrund den Feiertagen in den Rathäusern keine Sprechstun-

den vorgesehen. 

Die Rathäuser sind ab Donnerstag, den 8. Januar 2026 für Sie wieder geöffnet: 

• Rathaus Unterwachingen:  Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

• Rathaus Hausen am Bussen:   Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. 

Ihr Anliegen können Sie auch gerne per E–Mail unter info@hausen–am–bussen.de bzw.                

info@unterwachingen.de weitergeben. 

– Bürgermeisteramt –  

mailto:info@hausen-am-bussen.de
mailto:info@unterwachingen.de


 

Nächste Amtsblatt–Ausgabe am 9. Januar 2026 
 

 

Mit dem heutigen Amtsblatt erhalten Sie die letzte Ausgabe in diesem Jahr. 

Das 1. Amtsblatt im Neuen Jahr erscheint am Freitag, den 9. Januar 2026. 

Wir bitten um Beachtung. 

– Bürgermeisteramt –  

 
 

Altersjubilare im Januar 2026 
 

 

Hausen am Bussen: 
 

Herrn Wolfgang Baldau, Halde 33, am 5. Januar 2026 zum 73. Geburtstag 

Herrn Konrad Missel, Bökeler 8, am 25. Januar 2026 zum 76. Geburtstag 

Herrn Wolfgang Morgen, Halde 11, am 29. Januar 2026 zum 77. Geburtstag 
 

 

 

Unterwachingen: 
 

Frau Edith Enderle, Emerkinger Straße 6, am 12. Januar 2026 zum 74. Geburtstag 

Frau Stefanie Strahl, Hausener Straße 3, am 12. Januar 2026 zum 76. Geburtstag 
 

Wir wünschen den Jubilarinnen und den Jubilaren des Monats Januar 2026 alles Gute sowie 

beste Gesundheit. 

 
 

Abfallkalender Dezember 2025 / Januar 2026 
 

 

In den Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen sind in den nächsten Wochen folgende 

Abfuhren vorgesehen: 

• Samstag, 20. Dezember 2025   Biomüll  (Achtung Verlegung!) 

• Montag, 22. Dezember 2025   Gelber Sack  (Achtung Verlegung!) 

• Montag, 29. Dezember 2025   Restmüll 

• Freitag, 2. Januar 2026    Blaue Tonne  (künftig freitags) 

• Montag, 5. Januar 2026   Biomüll 

• Mittwoch, 7. Januar 2026   Gelber Sack  (Achtung Verlegung) 

• Montag, 12. Januar 2026   Restmüll 

• Montag, 19. Januar 2026   Biomüll 

• Dienstag, 20. Januar 2026   Gelber Sack 

• Montag, 26. Januar 2026   Restmüll 

• Freitag, 23. Januar 2026   Blaue Tonne 

 

 
 

 

Geänderte Abfuhrtage am Jahreswechsel 
 

 

Durch die Feiertage weichen zum Jahreswechsel viele Termine der Restmüll–, Biomüll– und Gelber 

Sack–Abholung im Landkreis vom gewohnten Leerungstag ab. Wir bitten darum, sich im Abfallka-

lender über die anstehenden Leerungstermine zu informieren und die Abfallbehälter und Säcke bis 

06:00 Uhr am Abfuhrtag bereit zu stellen.  
 

Der gedruckte Abfallkalender 2026 wurde in der ersten Dezemberwoche 2025 verteilt. Der Online–

Abfallkalender ist für alle Adressen im Alb–Donau–Keis abrufbar unter www.aw–adk.de  > Abfall-

kalender (blaue Leiste rechts).      

http://www.aw-adk.de/


 

Vorabinformation zur Anpassungen der Wasser– und Abwasserverbrauchsgebühr 

ab 1. Januar 2026 in Unterwachingen 
 

 

Aktuell befinden sich die Gebührenkalkulationen der Gemeinde Unterwachingen für den Bereich der 

Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung mit Wirkung ab dem 1. Januar 2026 bei der Ver-

waltungsgemeinschaft Munderkingen in Bearbeitung. 

Der Gemeinderatsbeschluss wird voraussichtlich am 17. Dezember 2025 gefasst. 

Die folgenden Beträge stellen den maximal möglichen Gebührensatz dar: 
 

Wasser–Verbrauchsgebühr: 

bisher: 4,95 €/m³ (netto) >> neu: maximal 5,20 €/m³ (netto) 
 

Abwasser–Verbrauchsgebühr: 

Schmutzwasser: bisher: 2,39 €/m³ >> neu: maximal 2,20 €/m³ 

Niederschlagswasser: bisher: 0,23 €/m² >> neu: maximal 0,50 €/m² 
 

Der Gebührensatz ist für die ab dem 1. Januar 2026 in Anspruch genommene Leistung gültig. 

Die Gemeindeverwaltung ist verpflichtet, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Gemeinderat ei-

nen neuen Gebührensatz bis zu der genannten Höhe ab dem 1.01.2026 beschließen könnte. 
 

– Bürgermeisteramt –  

 
 

Wasser– und Entwässerungsgebühren – 4. Vorauszahlungsrate 2025 
 

 

Am 31. Dezember 2025 wird die 4. Vorauszahlungsrate auf die Wasser– und Entwässerungsgebühr 

2025 zur Zahlung fällig. Die Höhe der Vorauszahlungsrate wurde Ihnen mit dem Vorauszahlungsbe-

scheid vom 17. Februar 2025 mitgeteilt.  
 

Wir weisen darauf hin, dass für die Vorauszahlungen keine Rechnungen erstellt werden. 
 

Bei allen Abbuchern wird der fällige Betrag am 31. Dezember 2025 abgebucht. 
 

Alle Barzahler bitten wir, den Betrag termingerecht zum 31. Dezember 2025 unter Angabe des Bu-

chungszeichens zu überweisen.                                                                                                            

 
 

Hundesteuer 2026 
 

 

Nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde unterliegt das Halten eines über drei Monate alten Hun-

des der Steuer. 
 

Wer am 1. Januar 2026 

a) erstmals einen Hund hat, 

b) mehr oder weniger Hunde als bisher oder keinen Hund mehr hält, 

muss dies bis zum 30. Dezember 2025 dem Bürgermeisteramt melden. Wer nach dem 1. Januar 

2026 einen über drei Monate alten Hund oder mehr Hunde als bisher hält oder zu halten beginnt, 

muss dies ebenfalls anzeigen. 

Die Meldepflicht gilt für Zuziehende entsprechend. 

Hundehalter, die 2026 dieselbe Zahl von Hunden wie im Vorjahr 2025 halten, sind von der Melde-

pflicht befreit. Sie erhalten die Hundesteuerbescheide für 2026 anfangs des kommenden Jahres. 

Wer es unterlässt, seine Hundehaltung rechtzeitig anzumelden, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die 

mit einer Geldbuße geahndet werden kann. 

Besonders wird auf die erweiterte Meldepflicht bei Kampfhunden hingewiesen. Hier ist auch die 

Rasse, bei Kreuzungen die Rasse des Vater– und Muttertieres, anzugeben. 

 
 

Römerhalle in Emerkingen geschlossen 
 

 

Die Römerhalle ist aufgrund der Weihnachtsferien vom Mittwoch, dem 24. Dezember 2025 bis 

Dienstag, den 6. Januar 2026 für den Sportbetrieb geschlossen. Um Beachtung wird gebeten.  



 

Abbrennen von Feuerwerksartikeln – Hinweise – 
 

 

Zum Jahreswechsel weisen wir auf verschiedene Regelungen hin, die für ein gefahrloses Silvesterfeu-

erwerk sorgen. 

Feuerwerkskörper der Klasse II dürfen nur von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ab-

gebrannt werden. Wählen Sie vor dem Starten der Raketen einen sicheren Startplatz. 

Bäume, Oberleitungen, eine Tankstelle, Dachvorsprünge oder leicht entzündliche Gegenstände und 

Gebäude (insbesondere Fachwerkhäuser) sollten nicht in der Nähe sein. Raketen und Böller sollte 

man niemals in geschlossenen Räumen anzünden. Es empfiehlt sich, Raketen immer nur senkrecht 

abfeuern.  

Vor dem Zünden der Feuerwerkskörper sind unbedingt die Gebrauchshinweise zu beachten. 

Zünden Sie die Feuerwerkskörper immer mit ausgestrecktem Arm an und nehmen Sie sofort einen 

ausreichenden Sicherheitsabstand. Blindgänger sollte man niemals erneut anzünden. Mit Feuerwerks-

körpern darf nicht nach Personen geworfen oder geschossen werden. Leere Sektflaschen sind als 

Startrampe nicht geeignet. Durch Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten kann schnell Brand-

stiftung, Körperverletzung oder Sachbeschädigung entstehen. Außerdem können zivilrechtlich Scha-

densersatzforderungen geltend gemacht werden. 

Gesetzlich verboten sind sogenannte Himmelslaternen, Himmelsfackeln, Skyballons, Skylaternen 

oder Wunschlaternen (Mini–Heißluftballons). Das Abbrennen von Raketen und Böllern nach dem 

Neujahrstag ist nicht erlaubt und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. 

Bitte beachten Sie beim Kauf von Feuerwerkskörpern: Pyrotechnik enthält explosionsgefährliche 

Stoffe und kann sehr gefährlich sein. Man sollte deshalb nur Feuerwerkskörper kaufen, die vom Bun-

desamt für Materialprüfung (BAM) zugelassen wurden. Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Arti-

kel eine Prüfnummer des BAM tragen. Die Zulassung durch das BAM bedeutet nicht, dass die Feuer-

werkskörper ungefährlich sind, sondern nur, dass sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher zu 

handhaben sind. 
 

– Bürgermeisteramt –  

 
 

Sirenenprobenalarmierung im Alb–Donau–Kreis  

Samstag, 3. Januar 2026, 11:30 Uhr 
 

 

Am Samstag, den 3. Januar 2026, findet in unseren Gemeinden der nächste Probealarm statt.  

Die Rettungsleitstelle in Ulm wird den Probealarm um ca. 11:30 Uhr auslösen. 
 

Um Beachtung des Probealarms wird freundlichst gebeten. 

 
 

Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 bringt einige Veränderungen im DING 

Größere Anpassungen auf Buslinien im Alb–Donau–Kreis –  

Umplanungen durch Baustellen 
 

 

Der europaweit stattfindende alljährliche Fahrplanwechsel auf Schiene 

und Straße, der heuer auf den 14. Dezember 2025 und damit auf den 3. 

Advent gefallen ist, verursacht im Bereich der Donau–Iller–Nahverkehrs-

verbund–GmbH (DING) einige Umstellungen. „Kundinnen und Kunden 

im ÖPNV werden sich streckenweise auf Veränderungen einstellen müs-

sen,“ beurteilt DING–Geschäftsführer Bastian Goßner die Situation. „Wir 

bitten unsere Fahrgäste, sich regelmäßig online auf der DING–Website www.ding.eu unter Fahr-

plantabellen und in der „unser DING“–App zu informieren,“ empfiehlt Dimitri Schilin, zuständiger 

Leiter der Abteilung Fahrplan.  

Die meisten Anpassungen gibt es im Alb–Donau–Kreis: Hier wird aufgrund der schwierigen Haus-

haltslage das Angebot in verkehrsschwachen Zeiten, insbesondere in den Ferien und an Wochenenden 

reduziert, um den Nahverkehr finanziell zu stabilisieren. Teilweise werden die regulären Fahrten auf 

anmeldpflichtige Rufbusse umgestellt.  



Im Stadtgebiet Ulm/Neu–Ulm bleibt dagegen fast alles beim Alten. Im kommenden Jahr allerdings 

wird der Linienverkehr dort aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen von Baustellenfahrplänen ge-

prägt sein, die immer wieder an die neuen Gegebenheiten angepasst werden müssen.  

Das gilt auch auf den Bahnstrecken im Verbundgebiet: Zunächst bleiben die Fahrpläne bis auf gering-

fügige Anpassungen in einzelnen Zeitlagen unverändert. Im Laufe des Jahres 2026 ist dann mit größe-

ren und teils kurzfristigen Baumaßnahmen zu rechnen, die den Einsatz von Schienenersatzverkehr er-

forderlich machen können.  

Eine erste Belastungsprobe im Bereich Fahrplan stellen bereits seit Ende November die Arbeiten an 

der B10 im Ulmer Stadtgebiet dar. Die Sperrung dieser wichtigen Verkehrsachse für mehrere Jahre in 

Richtung Sü–den zwischen Berliner Ring und Blaubeurer Ring führte daher am 29. November für die 

vier Buslinien 46, 49, 583 und 585 zu einem vorzeitigen Fahrplanwechsel.  

• Linienbündel Munderkingen / Marchtal: 

Linie 316: Streichung der Fahrt um 18:50 Uhr ab Ehingen Busbahnhof. Fahrten 011, 015, 023 

und 17:50 Uhr verkehren an Ferientagen anmeldepflichtig als Rufbus  

• Linienbündel Rottenacker: 

Linie 315: Fahrten 103, 105, 111, 017, 119 und 116 verkehren an Ferientagen anmeldepflichtig 

als Rufbus  

Linie 317: Kurse 104, 106, 110, 112, 116 und 120 verkehren an Ferientagen anmeldepflichtig als 

Rufbus  

 
 

MITTEILUNGEN VON ÄMTER UND BEHÖRDEN 
 

 

 

 
 

Pflanzenproduktionstag 2026: 

Praxis, Technik und neue Wege für die Landwirtschaft von morgen 
 

 

Am Dienstag, den 20. Januar 2026, dreht sich in Erbach–Dellmensingen und online alles um die 

Zukunft der Pflanzenproduktion. Der VLF Alb Donau–Ulm e. V., der Landwirtschaftliche Beratungs-

dienst Ulm e.V., der Bauernverband Ulm–Ehingen sowie das Landratsamt Alb–Donau–Kreis laden 

gemeinsam zum Pflanzenproduktionstag 2026 ein. Die Hybridveranstaltung beginnt um 09:30 Uhr 

und bietet sowohl eine Teilnahme vor Ort im Gasthof Hirsch in Erbach–Dellmensingen als auch on-

line an. 

Das Programm greift aktuelle fachliche, technische und rechtliche Entwicklungen auf und verbindet 

wissenschaftliche Erkenntnisse mit Praxiserfahrungen. Zum Auftakt spricht Martin Munz von der 

Saaten–Union über die Zukunft des Winterweizens und zeigt auf, wie neue Genetik und angepasste 

Anbaustrategien dazu beitragen können, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. An-

schließend berichten Thomas Koppenhagen vom Maschinenring Biberach–Ehingen und Lohnunter-

nehmer Bernhard Reischl aus der Praxis über ihre Erfahrungen mit der Cultan–Düngung. 

Nach der Mittagspause von 12:00 bis 13:30 Uhr steht der Blick nach vorn im Mittelpunkt. Landwirt 

Timo Diebold aus Reutlingen gibt Einblicke in den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Feldrobo-

tern im landwirtschaftlichen Alltag. Im Anschluss beleuchtet Ralf Becker von der Firma Syngenta die 

Folgen des Wegfalls bestimmter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und stellt mögliche Alternativen zu 

Flufenacet vor. Den fachlichen Abschluss bildet Samuel Stetter vom Landwirtschaftsamt des Land-

ratsamts Alb–Donau–Kreis mit einem Überblick über die aktuellen rechtlichen Grundlagen im Pflan-

zenschutz. 

Abgerundet wird der Pflanzenproduktionstag durch eine gemeinsame Diskussion, in der Raum für 

Fragen, Austausch und fachliche Vertiefung besteht. 

Die Teilnahme am Pflanzenproduktionstag wird als zweistündige Fortbildung für den Sachkunde-

nachweis im Pflanzenschutz anerkannt.  



Für Online–Teilnehmende erfolgen während der Vorträge fachliche Abfragen, die Voraussetzung für 

den Erhalt der Bescheinigung sind. Pro Anmeldung kann ein Sachkundenachweis ausgestellt werden. 

Die kostenpflichtige Bescheinigung in Höhe von 20,00 € wird ausschließlich an Teilnehmende ausge-

geben, die sich vorab online angemeldet haben – unabhängig davon, ob die Teil-

nahme in Präsenz oder online erfolgt. 

Die Anmeldung ist über den untenstehenden QR–Code oder direkt über folgen-

den Link möglich: 
 

https://join.next.edudip.com/de/webinar/20262/2548311 

 

 

 

Service 

Keine Kosten für Rentenversicherungsnummer 

Alle Auskünfte beim Rentenversicherungsträger kostenfrei 
 

 

Im Internet tummeln sich vermehrt Dienstleister, die Versicherten der Deutschen Rentenversicherung 

(DRV) kostenpflichtig Auskünfte über ihre eigenen Versichertendaten anbieten. Beworben wird bei-

spielsweise neben der Beschaffung der persönlichen Rentenauskunft vermehrt auch die Dienstleis-

tung, einen Versicherungsnummernachweis (ehemals Sozialversicherungsausweis) online zu beantra-

gen. Die Deutsche Rentenversicherung Baden–Württemberg (DRV BW) stellt klar: Versicherte ha-

ben jederzeit selbst die Möglichkeit diese Informationen unkompliziert und kostenfrei vom gesetzli-

chen Rentenversicherungsträger direkt zu erhalten.  
 

Kostenfreie Unterlagen für Versicherte und Hinterbliebene  

Ob Rentenversicherungsnummer (Sozialversicherungsnummer), Versicherungsverlauf, Rentenaus-

kunft oder Renteninformation – Versicherte können diese www.deutsche–rentenversicherung.de/on-

line–services anfordern und bekommen die gewünschten Unterlagen per Post zugeschickt.  
 

Wie komme ich an meine Rentenversicherungsnummer  

Seit 2005 vergibt die Deutsche Rentenversicherung die Versicherungsnummer ab der Geburt automa-

tisch. Diese bleibt ein Leben lang gleich.  
 

Ihre Versicherungsnummer steht auf allen Schreiben der Deutschen Rentenversicherung. Sollten Sie 

keines mehr haben, wenden Sie sich bitte schriftlich unter Angabe Ihres Geburtsdatums, Ihres Ge-

burtsnamens, Ihres Geburtsortes sowie Ihrer aktuellen Postanschrift an uns. Wir teilen Ihnen Ihre 

Versicherungsnummer umgehend per Post mit.  
 

Gut zu wissen: Bei erster Beschäftigung erledigt der Arbeitgeber die Anmeldung bei der DRV. Die 

Beschäftigten erhalten ihre persönliche Nummer nach der Anmeldung automatisch per Post zuge-

schickt. Bereits beschäftigte Personen finden ihre Rentenversicherungsnummer auf ihrer Lohnabrech-

nung.  

Bei Verlust, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit des Versicherungsnummernachweises kann die Neu-

ausstellung dieser Bescheinigung mit einem Klick beantragt werden.  
 

Service für Rentnerinnen und Rentner  

Rentenbeziehende können ebenfalls diverse Unterlagen wie die Rentenbezugsbescheinigungen oder 

Information über Meldungen an die Finanzverwaltung über die DRV–Online–Services bestellen.  
 

Unkompliziert Unterlagen anfordern  

Einfach unter www.deutsche–rentenversicherung.de/online–services auf „Informationen anfordern“ 

klicken, gewünschte Versicherungs– und Rentenunterlagen anfordern wählen und Adresse plus Ver-

sicherungsnummer sicher an die DRV übermitteln. Kosten: null Euro!  
 

Information  

Zusätzliche Informationen enthält die Broschüre „Vorsicht Trickbetrug„. Diese kann auf www.deut-

sche–rentenversicherung.de heruntergeladen werden.  

https://join.next.edudip.com/de/webinar/20262/2548311
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/vorsicht_trickbetrug.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/


 

Vertreterversammlung der DRV BW in Stuttgart 

Stabilität für Versicherte und Unternehmen im Land 

Haushaltsvolumen steigt 2026 um rund 7,45 Prozent 
 

 

Rund 31,42 Milliarden Euro stehen der Deutschen Rentenversicherung Baden–Württemberg (DRV 

BW) nächstes Jahr vor allem für Renten– und Rehabilitationsleistungen zur Verfügung. Damit ver-

bucht der größte Haushalt in Baden–Württemberg nach dem der Landesregierung für 2026 einen Zu-

wachs in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro (7,45 Prozent). Beschlossen wurde der Haushalts– und 

Stellenplan heute von den Delegierten der Vertreterversammlung unter dem Vorsitz von Uwe Hilde-

brandt (Vertreter der Versichertengruppe) in Stuttgart.  
 

In den Planungen für 2026 geht die DRV BW von Beitragseinnahmen in Höhe von 23,3 Milliarden 

Euro aus (74,15 Prozent). Hinzu kommen Bundesmittel von knapp 7 Milliarden Euro (22,15 Prozent). 

Diesen Einnahmen stehen im kommenden Jahr Gesamtausgaben der DRV BW von voraussichtlich 

31,42 Milliarden Euro gegenüber. Für Rentenleistungen sind gut 27,91 Milliarden Euro eingeplant 

(88,82 Prozent). Hinzu kommen circa 2,38 Milliarden Euro für die Kranken– und Pflegeversicherung 

der Rentnerinnen und Rentner (7,59 Prozent), die die DRV BW direkt abführt. Für Rehaleistungen  

stehen im Haushalt 2026 rund 690 Millionen Euro (2,2 Prozent) und damit knapp 30 Millionen mehr 

als 2025 zur Verfügung.  
 

Stellschrauben für gute Leistung  
Karoline Bauer, alternierende Vorstandsvorsitzende für die Arbeitgeberseite der DRV BW, zeigt sich 

erfreut über die technischen Maßnahmen im Bereich der Telefonie, die den Kundenservice signifikant 

verbessern werden: Eine einheitliche Telefonnummer, die Anrufende zielgerichtet durch die DRV 

BW–Servicewelt führt und schneller mit den zuständigen Mitarbeitenden verbindet. „Eine gute Perso-

nalpolitik mit hohen Ausbildungszahlen und guten Einstellungsquoten insgesamt braucht auch eine 

permanente technische Weiterentwicklung, damit ein kontinuierlich steigendes Arbeitsvolumen gut 

gemanagt werden kann“, so Bauer. Das sei für Kunden und Mitarbeitende gleichermaßen ein Gewinn.  
 

Im Bereich der Rehabilitation gebe es in der DRV Baden–Württemberg weiterhin hohe Bewilligungs-

quoten. „Die Kliniken haben sich gut vorbereitet und sind zuversichtlich, hier auch weiterhin erfolg-

reich agieren zu können“, erklärt Karoline Bauer in Bezug auf die Themen Reha–Budget und Kosten-

entwicklung der Kliniken. Hier seien sich die DRV und die leistungserbringenden Klinken ihrer Rolle 

durchaus bewusst. Eine empirische Analyse der DRV zur Wirksamkeit und zum volkswirtschaftlichen 

Nutzen der Rehabilitation in Deutschland belegt, dass jeder für die Rehabilitation eingesetzte Euro in 

den zwei Jahren danach für die Gesellschaft fünffach zurückkommt.  
 

Leistungsfähigkeit der Rentenversicherung stabil  
Andreas Schwarz, Erster Direktor der DRV BW, skizziert die Finanzlage der allgemeinen Rentenversi-

cherung: „Die Beitragseinnahmen haben sich 2025 trotz der unbefriedigenden Wirtschaftslage besser 

entwickelt als noch Anfang des Jahres erwartet.“ Dies resultiere aus den gestiegenen Löhnen und einer 

stabil bleibenden Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Fakt sei aber auch, dass sich der 

verstärkte Rentenzugang der Babyboomer, die hohen Rentenanpassungen im laufenden und Vorjahr 

und gestiegene Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung auf der Ausgabenseite bemerk-

bar machen. Dies könne auch in den beiden folgenden Jahren aus der Nachhaltigkeitsrücklage ausge-

glichen werden. Mit einem Anstieg des Beitragssatzes der Rentenversicherung sei erst 2028 zu rech-

nen. Für die längerfristige Entwicklung entscheidend bleibe, ob der Bund seine Zusage einhalte, die 

aus dem beschlossenen Rentenpaket 2025 für die Mütterrente III und die bis 2031 verlängerte Halteli-

nie für das Rentenniveau von 48 % resultierenden Mehrausgaben der Rentenversicherung zu erstatten.  

 

 
 

 

Agentur für Arbeit Ulm | Familienkasse | Jobcenter Alb–Donau | Jobcenter Ulm 

An Weihnachten und Silvester geschlossen 
 

 

Die Agentur für Arbeit Ulm mit den Geschäftsstellen in Biberach und Ehingen, die Familienkasse in 

der Münchner Straße in Ulm, das Jobcenter Ulm sowie das Jobcenter Alb–Donau in Ulm und in  

Ehingen haben am 24. und am 31. Dezember 2025 geschlossen.  



Antragstellern entstehen daraus keinerlei rechtliche Nachteile, da alle Anliegen jederzeit online erle-

digt werden können. Persönliche Vorsprachen sind mit Termin an den folgenden Werktagen wieder 

möglich. Sofern Fristen einzuhalten sind, zählt das Datum der Terminbuchung. Die Agentur für Ar-

beit Ulm sowie die Jobcenter Ulm und Alb–Donau öffnen im neuen Jahr wieder am 2. Januar, die Fa-

milienkasse am 7. Januar 2026. 
 

Kontakt: 

Online 

Die digitalen Serviceangebote der Arbeitsagentur, Familienkasse und Jobcenter können für alle An-

liegen jederzeit genutzt werden. Die digitalen Serviceangebote der Agentur für Arbeit sind unter 

www.arbeitsagentur.de/eservices zu finden. Über die Kunden–App BA–mobil ist ebenfalls eine Kon-

taktaufnahme rund um die Uhr möglich.  
 

Telefon 

Die Service–Center der Arbeitsagentur und der Familienkasse sind täglich von 08:00 Uhr bis 18:00 

Uhr, freitags bis 14:00 Uhr unter den kostenfreien Nummern 0800 4 5555 00 (Agentur für Arbeit) 

und 0800 4 5555 30 (Familienkasse) erreichbar. Das Service–Center des Jobcenters Alb–Donau zu 

denselben Zeiten unter 0731 40018–0, das Ulmer Jobcenter unter 0731 40986–0. 

 
 

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

Jährliche Prüfung der Beschäftigungspflicht 
 

 

Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Pro-

zent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Zur Prüfung der Beschäftigungs-

pflicht im Kalenderjahr 2025 müssen die beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber bis spätestens 31. 

März 2026 der Agentur für Arbeit ihre Beschäftigungsdaten anzeigen. Diese Frist kann nicht verlän-

gert werden. Die Meldung kann auf elektronischem Wege schnell und unbürokratisch vorgenommen 

werden. 

Kostenlose Software 

Kommen Arbeitgeber der Beschäftigungspflicht nicht nach, ist eine sogenannte Ausgleichsabgabe zu 

zahlen. Diese Abgabe wird auf Grundlage der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote ermit-

telt. Um die Ausgleichsabgabe zu berechnen und die entsprechende Anzeige zu erstellen, können Un-

ternehmen und Arbeitgeber die kostenfreie Software IW–Elan nutzen. Diese steht auf der Homepage 

www.iw–elan.de unter der Rubrik „Download“ zur Verfügung.  

Fragen zum Anzeigeverfahren werden von Montag bis Freitag zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr 

unter der Telefonnummer 07161 9770–333 für Arbeitgeber aus dem Bezirk der Arbeitsagentur Ulm 

beantwortet. Weitere Hinweise sind auf www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/schwer-

behinderte–menschen zu finden.  

Der Arbeitgeber–Service steht den Betrieben gerne für Beratungen zur Einstellung schwerbehinderter 

Menschen unter der kostenlosen Nummer 0800 4 5555 20 zur Verfügung.  

 
 

Familienkasse nach Jahreswechsel mit neuen Öffnungszeiten 
 

 

Zum neuen Jahr ändert die Familienkasse Baden–Württemberg Ost an allen Standorten die Öffnungs-

zeiten. Dazu gehört auch die Ulmer Familienkasse in der Münchner Straße 17.  
 

Öffnungszeiten ab dem 7. Januar 2026:  

Montag und Mittwoch           09:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag                             09:00 – 11:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr 

Dienstag und Freitag             geschlossen 
 

Alle Dienstleistungen stehen auch online über die eServices auf www.familienkasse.de zur Verfü-

gung, alle Anliegen können rund um die Uhr erledigt werden. 
 

Das Servicecenter der Familienkassen ist unter der kostenfreien Hotline 0800 4 5555 30 täglich von 

08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, freitags bis 14:00 Uhr erreichbar. 

http://www.arbeitsagentur.de/eservices
http://www.iw-elan.de/
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/schwerbehinderte-menschen
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/schwerbehinderte-menschen
http://www.familienkasse.de/


 
 

 

Berufsinfoabend in Ulm – die Polizei informiert! 
 

 

Das Polizeipräsidium Ulm veranstaltet für am Polizeiberuf Interessierte im Alter von 15 bis 30 Jah-

ren, am Donnerstag, den 15. Januar 2026, um 17:30 Uhr, beim Polizeirevier Ulm–Mitte, Münster-

platz 47, 89073 Ulm (auch Sitz des Polizeipräsidium Ulm), einen Berufsinfoabend. 

„Wenn ich mal groß bin, möchte ich Polizist/in werden!“ Sollte diese Motivation auch ab der Klas-

senstufe 9 noch vorhanden sein, dann bist du an diesem Berufsinfoabend genau richtig. 

Bei der rund 90–minütigen Veranstaltung geben die Berufsberater des Polizeipräsidiums Ulm Einbli-

cke in den Polizeiberuf. Sie stehen Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Themen: Bewer-

bung, Anforderungen, Auswahlverfahren, Ausbildung, Studium und Verwendungsmöglichkeiten. 

Gleichzeitig zeigen wir euch einiges aus den verschiedensten Bereichen der Polizei. Neben erfahre-

nen Polizistinnen und Polizisten sind auch Polizeiausbildende vor Ort und können aus dem Nähkäst-

chen plaudern. Traut Euch auch heikle Fragen zu stellen. 

Eingeladen sind alle Interessierten, die eine Mittlere Reife oder Fachhochschulreife/Abitur haben 

bzw. einen dieser Abschlüsse anstreben. Neben Schülerinnen und Schülern dürfen sich gerne auch 

„Ältere“ angesprochen fühlen. Auch wenn man bereits eine Ausbildung oder Studium abgeschlossen 

hat bzw. nicht fortführen wird, steht einer Bewerbung in der Regel nichts entgegen. Natürlich sind 

auch Eltern gerne miteingeladen. 

Die Teilnahmemöglichkeiten sind begrenzt, daher rechtzeitig per E–Mail unter www.polizei–

ulm.de/karriere  zu der Veranstaltung anmelden. 

Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Ulm freut sich auf Euch. 

Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.polizei–ulm.de/karriere oder dem QR–

Code. 

P. S.: Eine Bewerbung auf den Einstellungstermin Juli oder September 2026 ist 

nur noch bis zum 31. Dezember 2025 möglich! 

 
 

VEREINSNACHRICHTEN 
 

 
 

Sportgruppe Hausen am Bussen e. V. 
Herzliche Einladung zur Jahresabschlussfeier am Samstag, den 10. Januar 2026 

 

 

Die Sportgruppe lädt am Samstag, den 10. Januar 2026 in den Gemeinderaum in 

Hausen am Bussen zur Jahresabschlussfeier herzlich ein. 
 

Wir beginnen bereits um 17:30 Uhr mit dem „Gruschtwichteln“, das in Zeitungs-

papier verpackt mitzubringen ist! Im Anschluss daran laden wir zum Abendessen 

herzlich ein. 
 

Um das Abendessen einplanen zu können, bitten wir um Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer bis spätestens Samstag, den 3. Januar 2026 bei unserer 1. Vorsitzenden Anna Kortekaas 

(Handy–Nr.: 0160 93535207). 

 

Auf ein zahlreiches Kommen freut sich die Vorstandschaft.                                                     

 

Wir wünschen allen Mitgliedern der Sport– 
gruppe Hausen am Bussen e. V. frohe  
und gesegnete Weihnachtsfeiertage sowie  
ein gutes, gesundes Neues Jahr 2026.  
 

Markus Traub – Schriftführer  

http://heimatmuseum-merzenich.de/wp-content/uploads/2015/11/weihnachtskugeln.jpg
http://www.polizei-ulm.de/karriere
http://www.polizei-ulm.de/karriere
http://www.polizei-ulm.de/karriere


 

Musikkapelle Emerkingen e. V.: 
Gelungenes Jahreskonzert der Musikkapelle Emerkingen 

 

 

 

 
 

Am vergangenen Samstag, den 13. Dezember 2025, lud die Musikkapelle Emerkingen zu ihrem dies-

jährigen Jahreskonzert ein und durfte sich über eine voll besetzte Halle sowie ein begeistertes Publi-

kum freuen. 

Den Auftakt gestaltete die Jugendkapelle, die mit viel Spielfreude und großem Engagement ihr Kön-

nen unter Beweis stellte. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten eindrucksvoll, wie viel musi-

kalisches Talent und Begeisterung in der Nachwuchsarbeit der Musikkapelle steckt, und wurden da-

für mit großem Applaus belohnt.  

Im Anschluss nahm die Aktive Kapelle auf der Bühne Platz und präsentierte ein abwechslungsrei-

ches und anspruchsvolles Konzertprogramm. Mit viel Ausdruck und sichtbarer Freude am Musizieren 

begeisterten die Musikerinnen und Musiker das Publikum. Die hervorragende Stimmung im Saal 

zeigte deutlich, dass der Funke von der Bühne auf die Zuhörer übergesprungen war.  

Das Jahreskonzert war ein voller Erfolg und ein schöner musikalischer Höhepunkt zum Jahresab-

schluss. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden, Helferinnen und Helfern sowie unserem 

treuen Publikum für die Unterstützung und den großen Zuspruch. 

Die Musikkapelle Emerkingen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest sowie einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2026.  
 

Peter Pflug – 1. Vorsitzender 



 

S S V Emerkingen e. V. 
 

 
 

Fußball – Junioren 
 

Bezirksmeisterschaft – Halle am 13. / 14. Dezember 2025 
 

A2–Junioren haben sich für die nächste Runde qualifiziert (in 2026). 

B1–Junioren haben sich für die nächste Runde qualifiziert am Sonntag, den 

21. Dezember 2025 in Allmendingen 

C1–Junioren haben sich für die nächste Runde qualifiziert am Samstag, den 

20. Dezember 2025 in Allmendingen  

C2–Junioren sind mit Platz 3 in der Gruppe ausgeschieden. 

E–Junioren spielen am Samstag, den 20. Dezember 2025 beim Turnier des SV Betzenweiler und 

beim Turnier SSV Ehingen–Süd in der Längenfeldhalle in Ehingen. 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

… wünscht der SSV Emerkingen 

 
Jahresabschlussfeier des SSV Emerkingen 
 

Am Samstag, den 6. Dezember 2025, feierte der SSV Emerkin-

gen seine weihnachtliche Jahresabschlussfeier im Sportheim. 

Nach einem guten Glas Sekt begrüßte Vorstand Kevin Maier die 

zahlreich erschienenen Mitglieder und Freunde des Vereins herz-

lich. Bei gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern kam schnell 

eine besinnliche Atmosphäre auf, bevor wir uns das hervorragend 

zubereitete Essen schmecken ließen. 
 

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Verabschiedung 

unseres langjährigen Vorsitzenden Martin Belz. Mit großem 

Dank und Anerkennung würdigten wir seinen unermüdlichen 

Einsatz und sein jahrelanges Engagement für den SSV. Für sei-

nen weiteren Weg wün-

schen wir ihm von Herzen 

alles Gute. Ein herzliches 

Dankeschön gilt ebenso sei-

ner Frau Vroni für ihre stets 

wertvolle Unterstützung. 
 

Bevor unser „Schille“ mit den Ehrungen unserer langjährigen 

Mitglieder beginnen konnte, wurde er selbst mit einer 

besonderen Auszeichnung für 60 Jahre Treue zum SSV 

Emerkingen überrascht.                           
 

Seit dem Ende seiner aktiven Fußballzeit in der Saison 1985/86 

ist er eine unverzichtbare Stütze unseres Vereins. Bis heute 

engagiert er sich mit großem Herzblut im Jugendfußball und im 

Ausschuss und übernimmt dabei zahlreiche Aufgaben. Für 

seine außergewöhnliche Treue, Leidenschaft und unermüdliche 

Unterstützung sagen wir von Herzen: Danke, Schille! 



Wie gewohnt führte Schille im Anschluss mit Hilfe seiner Assistentin Diana Frankenhauser die 

Ehrungen unserer langjährigen Mitglieder mit viel Herz und Humor durch. Über fast jede und jeden 

wusste er eine kleine Anekdote oder lustige Begebenheit zu erzählen und sorgte damit für einige 

Lacher.  

Den Abend ließen wir danach mit einer Tombola und in geselliger Runde mit bester Stimmung und 

vielen angenehmen Gesprächen gemütlich ausklingen. 
 

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:  Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: 
 

  

   

 

Anton und Christine Gulde, Rainer Missel und  Olaf Höppe, Stefan Braun und Roland Aßfalg 

Anita Hauler. Es fehlen: Andreas und Thomas  

Kaspar, Winfried Neubrand und Matthias Roth 
 

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:   Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wolfgang Schillinger und Albert Ege  Franz Fischer und Helmut Pfender 

Es fehlen: Georg Walz, Albert und Roland Wurm  Es fehlen: Franz Kopp, Otto und Albert  

   Frankenhauser 
 

Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Franz Aßfalg in Abwesenheit geehrt.  

 
Dartmannschaft Ende der Hinrunde 
 

Am 9. Dezember 2025 spielte die 1. Mannschaft gegen Bad Waldsee II. Dieses Spiel wurde klar mit 

8:2 gewonnen. Highlight war ein 180er von Flo. Gespielt haben Marcel, Flo, Taucher und Lukas. 



Die 2. Mannschaft spielte auswärts gegen Bergatreute. Auch dieses Spiel endete mit einem 6:4–Sieg 

für die 2. Mannschaft. Gespielt haben Jan, Christoph, Heiko und Bernd. 

Die 3. Mannschaft hat die Hinrunde bereits beendet und steht momentan auf dem 3. Platz und somit 

auf einem Aufstiegsplatz.  
 

Das letzte Ligaspiel der Hinrunde fand am 16. Dezember 2025 statt. Hier spielt die 1. Mannschaft zu-

hause gegen Bergatreute. Dieses Spiel endete mit einem deutlichen 8:2–Sieg. Highlights waren ein 

180ger und ein 15er Shortgame von Pascal. Gespielt haben Marcel, Manu, Lukas und Pascal.  

Die 2. Mannschaft hatte spielfrei.  
 

Die nächsten Ligaspiele finden dann am 20. und 21. Januar 2026 statt. Hier spielen Emerkingen I 

und II zuhause und die 3. Mannschaft auswärts in Unterstadion.  

Zuschauer sind im Dartraum des Sportheims immer herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist 

gesorgt. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. 
 

Die Tabellen und Spiele der Mannschaften können www.dvos.de eingesehen werden. Hier spielen die 

I. und II. Mannschaft in der Bezirksliga C und die III. Mannschaft in der Kreisliga E.  
 

Das Training der Dartmannschaft findet immer am Montag um 18:30 Uhr statt. Interessierte dürfen 

gerne am Training teilnehmen. Über Verstärkung der jeweiligen Mannschaften würden wir uns 

freuen. 
 

Am Montag, den 5. Januar 2026, findet ein Hobby–Dartturnier im Sportheim statt. Hier können 

alle mitspielen, die ihren Wohnsitz in Emerkingen, Hausen am Bussen oder Unterwachingen haben 

oder in einem Verein der drei Gemeinden ist. Spielen dürfen nur Hobbyspieler, keine aktiven 

Ligaspieler.   

 
 

SONSTIGES 
 

 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) 
 

 

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Allgemein–, Kinder–, Augen– und HNO–ärztli-

cher Bereitschaftsdienst): 116117 (Anruf kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kosten-

freien Rufnummer 116117 oder online unter www.docdirekt.de 
 

Öffnungszeiten und Anschrift der Bereitschaftspraxis Ehingen: 

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Ehingen Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Kinder Ulm 

Alb–Donau Klinikum und Gesundheitszentrum Universitätsklinikum für Kinder– und Jugend– 

Spitalstraße 29, 89584 Ehingen   medizin, Eythstraße 24, 89075 Ulm 
 

Öffnungszeiten (neu)    Montag – Freitag 19:00 Uhr – 22:00 Uhr 

Samstag, Sonntag und an Feiertagen   Samstag, Sonntag und Feiertagen 

09:00 Uhr – 19:00 Uhr    09:00 Uhr – 21:00 Uhr 
 

Docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117 

Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizinische Ersteinschät-

zung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer tele-

medizinischen Beratung vermittelt werden. 
 

Bei lebensbedrohlichen und dringenden Notfällen und im Zweifelsfall ist umgehend die Rettungs-

leitstelle Ulm auf der Notrufnummer 112 anzurufen. 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst:                          Telefon 01801 116 116 (0,039 €/min) 
 

Der taggenaue Apotheken–Notdienst für Hausen am Bussen und Unterwachingen ist abrufbar über 

Telefon 0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder über Handy unter 22833 (max. 69 ct/min.), 

Internet: https://www.lak–bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html 
 

Sozialstation Raum Munderkingen:                   Telefon 38 82. 
 

Ambulanter Pflegeservice der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales: 

89584 Ehingen, Spitalstraße 29:                   Telefon 07391 586–586, Telefax 07391 586–587, 

89143 Blaubeuren, Ulmer Straße 26:            Telefon 07344 170110, Telefax 07344 170111. 

http://www.dvos.de/
http://www.116117.de/
http://www.docdirekt.de/
https://www/


Telefon 0800 0586586 – Ihr Anruf ist gebührenfrei. 
 

Pflegestützpunkt Alb–Donau–Kreis, Schillerstraße 30 (Gebäude B), 89077 Ulm:  

Frau Esther Blaum, Tel.: 0731 185–4505, E–Mail: esther.blaum@alb–donau–kreis.de 

Kontaktzeiten: Montag – Freitag. 

 
 

Kreisbauernverband Ulm–Ehingen e. V. 
 

 

Der Kreisbauernverband Ulm–Ehingen e. V. lädt ein zum Bauerntag am Freitag, den 9.Januar 

2026, in die Mehrzweckhalle Oberdischingen, Ziegelweg 14, 89610 Oberdischingen. 

Beginn ist 19:00 Uhr mit einem kleinen Imbiss. Es bewirten die Landfrauen Donaurieden. 
 

Rednerin ist Frau Stefanie Strebel, CEO Firma Ceresal GmbH, zum Thema: „Aktuelle Marktsi-

tuation bei Getreide und Ölsaaten und Strategien in der Warenvermarktung“. 
 

Wir laden unsere Mitglieder, ihre Familien, die Landfrauen und die Landjugend sowie alle interessier-

ten Freunde und Gäste ganz herzlich ein. 

Ernst Buck – Vorsitzender 

 
 

Weihnachtsliedersingen für Groß und Klein am  

Sonntag, den 28. Dezember 2025, um 18:00 Uhr, im Münster Obermarchtal 
 

 

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025, um 18:00 Uhr, sind alle Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene eingeladen, miteinander im Münster Obermarchtal bei Kerzenschein Weihnachtslieder zu sin-

gen. Die wunderbare Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, uns nahe zu sein und uns zu erlösen, 

kommt in den zahlreichen traditionellen Weihnachtsliedern in einmaliger Weise berührend zum Aus-

druck.  
 

 
 

 

Man kann sein eigenes Gotteslob mitnehmen oder auch eines abgreifen am Münstereingang. 

Kurze Beiträge gibt es auch vom Münsterchor, den Kindern der GoDi–Gruppe, von der Holzhey–Or-

gel  sowie von der Instrumentalgruppe Obermarchtal (Flötentrio und Cello).  

Die Godi–Gruppe wird außerdem im Anschluss Punsch und Glühwein anbieten. 

 
 

Gemeindebücherei Oberstadion 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Weihnachtsferien  

Die Bücherei ist von Dienstag, den 23. Dezember 2025 bis Dienstag, den 6. Januar 2026 geschlos-

sen. Ab Donnerstag, den 8. Januar 2026 haben wir wieder für Sie geöffnet. 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2026 alles Gute. 

Bei allen unseren Büchereibesuchern und fleißigen LeserInnen bedanken wir uns von Herzen für die 

Treue zur Bücherei im zu Ende gehenden Jahr. Wir freuen uns im neuen Jahr auf Sie. 
 

Ihr Team der Gemeindebücherei Oberstadion 

Nina Keßler, Anja Ziegele, Elisabeth El–Azhar und Janina Wiedmann 

 

Tipp: Bis zum 19. Dezember 2025 haben Sie noch die Möglichkeit an unserem Bücherflohmarkt–

Tisch im Eingangsbereich des Rathauses günstig Bücher, CDs, Zeitschriften etc., u. a. auch zum 

Thema Weihnachten, zu erwerben. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr  Donnerstag: 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

Freitag: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit: 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
 

Telefon: Bücherei 07357 9214–14, E–Mail Bücherei: buecherei@oberstadion.de 

Online–Katalog: oberstadion.buchabfrage.de 

Gemeindebücherei Oberstadion, Kirchplatz 29, 89613 Oberstadion 

mailto:esther.blaum@alb
mailto:buecherei@oberstadion.de


 

 

 
 

 



 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 
 

 

 
 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 
 

 

Wochenspruch zum vierten Advent 

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ 

(Phil 4,4.5b) 
 

Sonntag, 21. Dezember 2025 

10:30 Uhr  Gottesdienst zum vierten Advent im Gemeindehaus; Pfarrer Striebel 
 

Mittwoch, 24. Dezember 2025; Heiliger Abend 

15:00 Uhr  Familiengottesdienst mit Prädikantin Pilger mitgestaltet von der Kinderkirche 

17:00 Uhr  Christvesper mit Prädikant Störk 
 

Donnerstag, 25. Dezember 2025, 1. Weihnachtstag 

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl; Pfarrer Reusch 
 

Freitag, 26. Dezember 2025, 2. Weihnachtstag 

10:00 Uhr  Gottesdienst in Rottenacker 
 

Wochenspruch zum 1. und 2. Sonntag nach dem Christfest 

„Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller 

Gnade und Wahrheit.“ Joh 1,14b 
 

Sonntag, 28. Dezember 2025 

10:30 Uhr  Bezirksgottesdienst in Blaubeuren 
 

Mittwoch, 31. Dezember 2025, Altjahrsabend 

17:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl im Gemeindehaus; Pfarrer Reusch 
 

Donnerstag, 1. Januar 2026; Neujahr 

10:00 Uhr  Gottesdienst in Rottenacker 
 

Sonntag, 4. Januar 2026 

10:30 Uhr  Gottesdienst im Gemeindehaus mit Pfarrerin Walcher–Quast 
 

Dienstag, 6. Januar 2026, Epiphanias 

10:00 Uhr  Regionalgottesdienst in Ehingen (Evang. Stadtkirche) mit Pfarrer Striebel 
 

Sonntag, 11. Januar 2026 

10:30 Uhr  Gottesdienst im Gemeindehaus 

   

Letzter Bezirksgottesdienst des Kirchenbezirks Blaubeuren 

Am letzten Sonntag des Jahres, 28. Dezember 2025, feiern Gemeindemitglieder aus den 17 Kir-

chengemeinden unseres Kirchenbezirks einen letzten, gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtkirche 

Blaubeuren. Er beginnt um 10:30 Uhr und wird geleitet von Pfarrerin Stephanie Ginsbach (Berma-

ringen), Pfarrer Thomas Ströbel (Schelklingen) und Pfarrer Frithjof Schwesig (Blaubeuren). Die mu-

sikalische Leitung hat Bezirkskantor Cornelius Weißert. Die Bezirkskantorei musiziert festliche 

Chorwerke von Mendelssohn, Bach und Rutter, an der Orgel spielt Professor Timo Handschuh 

(Köln). Herzliche Einladung! Wie bekannt fusionieren die Kirchenbezirke Blaubeuren und Ulm zum 

1. Januar 2026. 

 

Pfarramt 

Pfarrer Hain ist erkrankt. Zugleich ist das Pfarramtssekretariat zurzeit nicht besetzt. Wir versuchen 

dennoch, wenigstens einmal in der Woche persönlich erreichbar zu sein. Das ist für mittwochs von 

09:30 Uhr bis 11:30 Uhr vorgesehen. Zu allen anderen Zeiten sind wir über den Anrufbeantworter 

telefonisch erreichbar: 07393 4997. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wir rufen zurück, möglich-

erweise aber leider nicht zeitnah. Besser noch können Sie uns Ihre Nachricht per E–Mail zukommen 

lassen: Pfarramt.munderkingen@elkw.de. Die Mails werden täglich abgerufen. In dringenden Fäl-

len können Sie sich ans Pfarramt in Rottenacker wenden. Pfarrer Reusch ist telefonisch erreichbar un-

ter 07393 2298. 



 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 

ST. MARTINUS HAUSEN AM BUSSEN 

ST. COSMAS UND DAMIAN UNTERWACHINGEN 
 

 

 

Gottesdienste – Seelsorgeeinheit „Donau–Winkel“  

vom 19. Dezember 2025 bis 11. Januar 2026 
 
 

Freitag, 19. Dezember 2025  

06:00 Uhr Lichterfeier in Munderkingen 

08:40 Uhr Schulgottesdienst der Realschule Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 
 

Samstag, 20. Dezember 2025   Vorabend zum 4. Adventssonntag  

07:00 Uhr Rorate in Unterstadion 

18:00 Uhr Rosenkranz in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 
 

Sonntag, 21. Dezember 2025  4. Adventssonntag   

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Rottenacker 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Emerkingen  

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Grundsheim 

10:30 Uhr  Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Hausen am Bussen 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 

13:30 Uhr Rosenkranz in Hausen am Bussen 
18:30 Uhr Bußfeier in Munderkingen 
 

Montag, 22. Dezember 2025   

17:00 Uhr Rosenkranz in Unterstadion 

18:30 Uhr Rosenkranz in Oberstadion 
 

Dienstag, 23. Dezember 2025    

10:00 Uhr  Kath. Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen 
 

Mittwoch, 24. Dezember 2025 Hl. Abend Adveniat 

16:00 Uhr Krippenspiel in Rottenacker, Munderkingen, Oberstadion 

17:30 Uhr Wortgottesfeier zum Hl. Abend in Emerkingen 

18:00 Uhr Christmette mit Trompete und Orgel in Unterwachingen 
18:30 Uhr Christmette in Unterstadion 

22:00 Uhr Christmette mit Bläserensemble der Stadtkapelle in Munderkingen 

22:00 Uhr Christmette in Hundersingen 
 

Donnerstag, 25. Dezember 2025 Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn    Adveniat  

09:00 Uhr Hochamt in Rottenacker 

09:00 Uhr Hochamt in Grundsheim 

10:30 Uhr Hochamt mit Kirchenchor, Streicher, Trompeten, Pauken und Orgel in Munderkingen 

10:30 Uhr  Hochamt in Oberstadion 

18:00 Uhr Vesper mit Schola in Munderkingen 
 

Freitag, 26. Dezember 2025  2. Weihnachtsfeiertag  Hl. Stephanus 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Rottenacker 

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Emerkingen 

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Hundersingen 

10:30 Uhr Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Trompete und Orgel in Hausen am Bussen 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 



Samstag, 27. Dezember 2025   Hl. Johannes  

Mit Kindersegnung und Segnung des Johannesweins 

18:00 Uhr Rosenkranz in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Grundsheim 
 

Sonntag, 28. Dezember 2025  Fest der heiligen Familie   

Mit Kindersegnung und Segnung des Johannesweins 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Rottenacker 

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Emerkingen  

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 

09:30 Uhr Wort–Gottes–Feier in Unterstadion 

10:30 Uhr  Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterwachingen 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Hundersingen 

13:30 Uhr Rosenkranz in Hausen am Bussen 
 

Montag, 29. Dezember 2025   

17:00 Uhr Rosenkranz in Unterstadion 

18:30 Uhr Rosenkranz in Oberstadion 
 

Dienstag, 30. Dezember 2025    

10:00 Uhr  Evang. Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Sebastian in Rottenacker 
 

Mittwoch, 31. Dezember 2025 Hl. Silvester  

17:00 Uhr Jahresabschlussandacht mit Violine und Orgel in Munderkingen 

17:00 Uhr Jahresabschlussandacht in Unterwachingen 

18:30 Uhr Jahresabschlussandacht mit Violine und Orgel in Emerkingen 

18:30 Uhr Jahresabschlussandacht in Unterstadion 
 

Donnerstag, 1. Januar 2026  Hochfest der Gottesmutter Maria (Neujahr) 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Munderkingen 
 

Samstag, 3. Januar 2026  

18:00 Uhr Rosenkranz in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Sternsinger in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 
 

Sonntag, 4. Januar 2026  2. Sonntag nach Weihnachten 

09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Streicherensemble in Rottenacker 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Emerkingen  

09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Sternsinger in Grundsheim 

10:30 Uhr  Eucharistiefeier in Munderkingen 

10:30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 

19:00 Uhr Euch. Anbetung und Lobpreis in Unterstadion 
 

Montag, 5. Januar 2026  

18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Kirchenchor in Munderkingen 
 

Dienstag, 6. Januar 2026  Erscheinung des Herrn – Hl. Drei Könige 

Segnung von Salz, Kreide, Brot und Wasser 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier mit Sternsinger in Rottenacker 

09:00 Uhr  Eucharistiefeier mit Sternsinger in Emerkingen 

09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Sternsinger in Hundersingen 

10:30 Uhr Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Sternsinger in Hausen am Bussen 
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Sternsinger in Unterstadion 
 

Mittwoch, 7. Januar 2026 

07:30 Uhr Laudes in Munderkingen 



14:30 Uhr Eucharistische Anbetung Frauenberg 

15:00 Uhr Friedensgebet Frauenberg 
 

Donnerstag, 8. Januar 2026  Hl. Erhard 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 
 

Freitag, 9. Januar 2026  

18:00 Uhr Euch. Anbetung in Oberstadion 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterwachingen 
 

Samstag, 10. Januar 2026  

18:00 Uhr Rosenkranz in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 
 

Sonntag, 11. Januar 2026 Taufe des Herrn 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Rottenacker 

09:00 Uhr Eucharistiefeier zum Kriegerjahrtag in Emerkingen  

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 

10:30 Uhr  Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Grundsheim 

13:30 Uhr Rosenkranz in Hausen am Bussen 

 
  

Hinweise und Mitteilungen Seelsorgeeinheit Donau–Winkel 
 

 

 

 
 

Krippe in St. Martinus, Hausen am Bussen 

 

Wenn wir das Foto der Hausener Krippe anschauen, fallen uns sofort die vielen Schafe 

in den Blick. Sie prägen die ganze Szene, gemeinsam mit den Hirten, die gerade vom 

Engel die Botschaft bekommen haben: „Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine 

große Freude: Heute ist euch der Retter geboren.“ Und sofort haben sie sich auf den 

Weg gemacht, ohne viel Aufhebens. Aber warum waren sie die ersten an der Krippe? 

In der Bibel wird Gott immer wieder als Hirte beschrieben: Einer, der begleitet und be-

hütet, der nachgeht und heimbringt und der nicht wegläuft, wenn es schwierig wird. Im 

Psalm 23 betet der Psalmist „Der Herr ist mein Hirte“, und im Buch Jesaja heißt es: 

„Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner 

Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam.“ Gott kommt in eine Welt, die 

unaufgeräumt ist. Zu Menschen, die sich nach Orientierung sehnen. Und auch zu uns. 



Die Hirten sind die ersten, die zur Krippe kommen. Darin steckt auch die Zusage an 

uns: Gott ist unser Hirte, der uns begleitet, sucht und heimbringt. Deshalb dürfen auch 

wir füreinander Hirte sein. 
 

So wünschen wir Ihnen und Ihren Familien von Herzen 

frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr 2026! 

Ihr Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Donau–Winkel 

Pfarrer Dr. Thomas Pitour 

Pfarrvikar Michael Klug 

Pastoralreferentin Sr. Francesca Trautner 

Gemeindereferentin Sr. Luise Ziegler 

 

Pfarrbüro Munderkingen 
Das Pfarrbüro Munderkingen ist vom 23. Dezember 2025 bis einschließlich 5. Januar 2026 ge-

schlossen. 

Im neuen Jahr erscheint das 1. Amtsblatt mit den Kirchlichen Mitteilungen am 9. Januar 2026. 

 
Bußgottesdienste und Beichtzeiten im Advent 
Herzliche Einladung zum Empfang des Sakraments der Buße und zum Besuch der Bußgottesdienste: 
 

Bußgottesdienste:  Sonntag, 21. Dezember 2025, um 18:30 Uhr, in Munderkingen 

Beichtgelegenheiten in der Seelsorgeeinheit: 

Samstag, 20. Dezember 2025, 17:30 Uhr, in Munderkingen   

Beichtgelegenheiten in den Winkelgemeinden finden nach telefonischer Terminvereinbarungen mit 

Herrn Pfarrer Klug unter der Telefonnummer 07357 9205580 statt. 

 

Das Friedenslicht von Betlehem 
Die Friedenslicht Aktion steht dieses Jahr unter dem Motto: „Ein Funke Mut.“ 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich das Friedenslicht von Betlehem nach Hause zu holen. 

Dies ist nach der Krippenfeier in Munderkingen, die am Heiligen Abend um 16:00 Uhr 

beginnt, möglich. Bringen Sie dazu gerne eine eigene Kerze mit. Gegen eine kleine Spende stehen 

auch Kerzen zum Mitnehmen bereit. 

Ihnen allen ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest. 

Das Krippenspiel–Team Munderkingen 

 

Die Kinder und  den Johanneswein segnen wir bei den Gottesdiensten am Samstag, den 

27. Dezember und am Sonntag, den 28. Dezember 2025. 
 

Jahresschlussandacht 
Mit einer Andacht zum Jahresschluss möchten wir am 31. Dezember 2025 das Jahr 2025  

ausklingen lassen. Halten wir das zu Ende gehende Jahr Gott entgegen und bit-

ten für das Jahr 2026 um Gottes Segen für uns und unsere Mitmenschen: 

17:00 Uhr – in Munderkingen und Unterwachingen 

18:30 Uhr – in Emerkingen und Unterstadion 

 

Neujahr – Hochfest der Gottesmutter Maria 
Am 1. Januar 2026 feiern wir um 10:30 Uhr in Oberstadion und um 18:30 Uhr 

in Munderkingen. 

 

Segnung von Salz, Kreide, Brot und Wasser 
Am Dienstag, den 6. Januar 2026 feiern wir  

das Fest „Erscheinung des Herrn“ – Hl. Drei Könige.  

In diesen Gottesdiensten werden Salz, Kreide, Brot und Wasser gesegnet. 

 

1. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder 
Am Freitag, den 9. Januar 2026, treffen sich die Erstkommunionkinder von 14:30 Uhr bis 16:00 

Uhr zum 1. Weggottesdienst in Munderkingen. 



Lust auf gemütliche Abende mit Wolle und Nadel? 
Egal ob stricken, häkeln oder sticken – bring deine Handarbeit mit und 

verbringe entspannte Stunden mit Gleichgesinnten!  

Wir quatschen, tauschen uns aus und lassen die Nadeln klappern  

Wann:  Freitag, 9. Januar 2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Wo:   Gemeindehaus St. Michael in Munderkingen 
 

Kath. Kirchengemeinde Munderkingen 

 

Kollekte an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag (24. / 25. Dezember 2025)  

ADVENIAT 
Die Kollekte ist für Adveniat bestimmt und dient der Förderung von Projekten in Lateinamerika. In 

diesem Jahr stellt Adveniat die Lebensrealität indigener Völker im Amazonasgebiet in den Vorder-

grund. Mit Ihrem Beitrag zur Kollekte helfen Sie, die Rechte dieser Gemeinschaften zu schützen und 

sie in Ihrem Einsatz für die Schöpfung zu stärken.  

Herzlichen Dank und Vergelt’s Gott!                                                          Dr. Klaus Krämer – Bischof 

 

Solidarität mit der Kirche in Afrika – Afrikatag am 1. Januar 
Der Afrikatag 2026 von missio steht im Zeichen weltkirchlicher Solidarität. Die Afrikatags–Kollekte 

ist die älteste gesamtkirchliche Solidaritätsinitiative der Welt. Ursprünglich wurde sie ins Leben geru-

fen, um Spenden für den Kampf gegen die Sklaverei zu sammeln und die Arbeit der Missionare zu 

unterstützen. Heute stärkt sie die Eigenständigkeit der Kirche in Afrika – besonders durch die Ausbil-

dung einheimischer Ordensfrauen. 

 

Blickpunkt Südsudan 
Wie wichtig diese Unterstützung ist, zeigt das Beispiel der Sacred Heart Sisters in Juba, Südsudan. 

Millionen Menschen sind dort auf der Flucht. Auch die Schwestern haben ihr Zuhause verloren und 

leben nun in einem baufälligen Konvent. Sie schlafen in Abstellkammern, kochen in einem alten 

Schuppen und teilen die Not der Menschen um sie herum. 

Trotz der schwierigen Umstände begleiten sie Frauen, Kinder und Familien, gehen in Flüchtlingsla-

ger und organisieren Bildungsangebote. Ihre Haltung steht stellvertretend für viele Ordensgemein-

schaften in Afrika, die aus ihrem Glauben Kraft schöpfen, um an der Seite der Menschen zu stehen. 

 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Dreikönigssingen 2026 
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Begleiterinnen und Begleiter, liebe Schwestern und Brüder, 

auch im Jahr 2026 ziehen rund um den Dreikönigstag am 6. Januar Sternsingerinnen und Sternsinger 

durch die Straßen, bringen den Segen Gottes und setzen sich für Kinder weltweit ein. 

Die Aktion Dreikönigssingen steht dieses Mal unter dem Motto: „Schule statt Fabrik – Sternsingen 

gegen Kinderarbeit.“ Im Beispielland Bangladesch müssen rund 1,8 Millionen Kinder arbeiten – viele 

unter gefährlichen und ausbeuterischen Bedingungen. Die Partnerorganisationen der Sternsinger hel-

fen dort und in vielen anderen Ländern, Kinder aus bedrängenden Arbeitsbedingungen zu befreien 

und ihnen Schulbildung zu ermöglichen. Die Sternsingeraktion macht deutlich: Kein Kind darf ausge-

nutzt werden. Alle Kinder haben ein Recht auf Spiel, Bildung und Freizeit. 

Bitte unterstützen Sie die Sternsingerinnen und Sternsinger in ihrem Engagement, damit sie Gottes 

Segen zu den Menschen bringen und ein Zeichen gegen Kinderarbeit setzen. 
 

Für die Diözese Rottenburg–Stuttgart Dr. Klaus Krämer – Bischof 

 

Aus dem Jahresprogramm 2025 der Dekanatsgeschäftsstelle 

Die barmherzige Botschaft der Heiligen Pforte zu Rom 
An Dreikönig, Dienstag, den 6. Januar 2026, 15:00 Uhr bis 18.00 Uhr, lädt das Dekanat Ehingen–

Ulm zu einem Kaffeenachmittag und Vortrag ins Bischof–Sproll–Haus, Olgastraße 137, Ulm ein. 

Auch Online– und Telefonteilnahme ist ab 16:00 Uhr möglich. Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Stef-

fel erschließt die 16 Bilder der Heiligen Pforte des Petersdoms, die an diesem Tag geschlossen wird. 

Als Gesamtbild entfaltet sie das Geheimnis des barmherzigen Gottes. Die Botschaft: Zu Gott steht in 

allen Situationen der Zugang offen! Können wir das neue Jahr in vollem Gottvertrauen leben? Eine 

Anmeldung zum Kaffee ist per Mail an dekanat.eu@drs.de nötig. Hierrüber auch die Zugänge für die 

Online– bzw. Telefonteilnahme. 



 



 

 
 


